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freien Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden
und Sicherheit in der Region und die Konsolidierung des
weltweiten Nichtverbreitungsregimes ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass alle unmittelbar
Beteiligten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung ernsthaft erwägen müssen, die zur
Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone in der Nahostregion erforderlichen prakti-
schen und dringlichen Maßnahmen zu ergreifen, und die be-
treffenden Länder zur Förderung dieses Ziels bittend, den
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen einzuhal-
ten und sich bis zur Errichtung der Zone damit einverstanden
zu erklären, ihre gesamten nuklearen Aktivitäten den Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation zu unterstellen,

feststellend, dass einhundertdreiundsiebzig Staaten, ein-
schließlich einer Reihe von Staaten in der Region, den Vertrag
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen243 unter-
zeichnet haben,

1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den
Nahen Osten, die die Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen gezogen hat244;

2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen242 und die
Unterstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die
umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels
der allgemeinen Einhaltung des Vertrags im Nahen Osten ist;

3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen ohne weitere Verzögerungen
beizutreten und Kernwaffen weder zu entwickeln, zu erzeu-
gen, zu erproben noch auf andere Weise zu erwerben, auf den
Besitz von Kernwaffen zu verzichten und als eine wichtige
vertrauensbildende Maßnahme zwischen allen Staaten der
Region und als einen Schritt auf dem Weg zur Festigung des
Friedens und der Sicherheit seine gesamten den Sicherungs-
maßnahmen nicht unterstellten kerntechnischen Anlagen den
umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation zu unterstellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten;

5. beschließt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/107

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/463, Ziffer 8)245.

59/107. Übereinkommen über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursa-
chen oder unterschiedslos wirken können

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/69 vom 8. Dezember
2003,

mit Befriedigung darauf hinweisend, dass das Überein-
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsat-
zes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Lei-
den verursachen oder unterschiedslos wirken können246 samt
dem Protokoll über nicht entdeckbare Splitter (Proto-
koll I)246, dem Protokoll über das Verbot oder die Beschrän-
kung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen
Vorrichtungen (Protokoll II)246 und seiner geänderten Fas-
sung247, dem Protokoll über das Verbot oder die Beschrän-
kung des Einsatzes von Brandwaffen (Protokoll III)246 und
dem Protokoll über blindmachende Laserwaffen (Protokoll
IV)248 angenommen wurde und in Kraft trat,

unter Hinweis auf den auf der zweiten Konferenz der Ver-
tragsstaaten zur Überprüfung des Übereinkommens über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder
unterschiedslos wirken können, gefassten Beschluss, eine of-
fene Gruppe von Regierungssachverständigen mit zwei ge-
sonderten Koordinatoren für explosive Kampfmittelrückstän-
de und für Minen, die keine Antipersonenminen sind, einzu-
setzen249,

sowie unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, und
erfreut über die besonderen Anstrengungen, die verschiedene

243 Siehe Resolution 50/245.
244 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VII and
the security of non-nuclear-weapon States", Ziffer 16.

245 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gre-
nada, Griechenland, Haiti, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada,
Kasachstan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Mongolei, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumä-
nien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Repu-
blik, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
und Zypern.
246 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII.
247 CCW/CONF.I/16 (Part I), Anhang B.
248 Ebd., Anhang A.
249 Siehe CCW/CONF.II/2 und Corr.1, Teil II. 
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internationale, nichtstaatliche und andere Organisationen un-
ternehmen, um das Bewusstsein für die humanitären Folgen
explosiver Kampfmittelrückstände zu schärfen,

1. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien des
Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßi-
ge Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können246,
und der dazugehörigen Protokolle in ihren geänderten Fassun-
gen zu werden, damit diesen Rechtsinstrumenten bald mög-
lichst viele Staaten beitreten und schließlich alle Staaten Ver-
tragsparteien dieser Rechtsinstrumente werden;

2. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
auf, soweit nicht bereits geschehen, ihre Zustimmung zum
Ausdruck zu bringen, durch die Protokolle zu dem Überein-
kommen und die Änderung gebunden zu sein, die den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle auf bewaffnete Konflikte ausdehnt, die keinen in-
ternationalen Charakter haben;

3. begrüßt mit Befriedigung die Verabschiedung des
Protokolls über explosive Kampfmittelrückstände (Protokoll
V)250 auf der am 27. und 28. November 2003 in Genf abgehal-
tenen Tagung der Vertragsstaaten und fordert die Vertrags-
staaten auf, ihre Zustimmung zum Ausdruck zu bringen,
durch das Protokoll gebunden zu sein, und dem Verwahrer
diese Zustimmung möglichst bald zu notifizieren;

4. nimmt Kenntnis von dem auf der Tagung der Ver-
tragsstaaten gefassten Beschluss, dass die Arbeitsgruppe für
explosive Kampfmittelrückstände ihre Tätigkeit im Jahr 2004
fortsetzen wird, mit dem Auftrag, die Anwendung der beste-
henden Grundsätze des humanitären Völkerrechts weiter zu
prüfen und auf allseits offener Grundlage, zunächst mit be-
sonderem Schwerpunkt auf Treffen von militärischen und
technischen Sachverständigen, weiter zu untersuchen, welche
Präventivmaßnahmen ergriffen werden können, um die Kon-
struktion bestimmter Arten von Munition, einschließlich Sub-
munition, zu verbessern, mit dem Ziel, das humanitäre Risiko,
dass aus dieser Munition explosive Kampfmittelrückstände
werden, so weit wie möglich zu verringern251;

5. nimmt außerdem Kenntnis von dem auf der Tagung
der Vertragsstaaten gefassten Beschluss, dass die Arbeits-
gruppe für Minen, die keine Antipersonenminen sind, ihre Tä-
tigkeit im Jahr 2004 fortsetzen wird, mit dem Auftrag, alle seit
der Einsetzung der Gruppe von Regierungssachverständigen
unterbreiteten Vorschläge über Minen, die keine Antiperso-
nenminen sind, zu prüfen252;

6. nimmt ferner Kenntnis von dem auf der Tagung der
Vertragsstaaten gefassten Beschluss, dass der designierte
Vorsitzende auch weiterhin zwischen den Tagungen Konsul-
tationen über Möglichkeiten zur Förderung der Einhaltung
des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle füh-
ren soll, unter Berücksichtigung der unterbreiteten Vorschlä-
ge253;

7. bekundet ihre Unterstützung für die von der Gruppe
der Regierungssachverständigen geleistete Arbeit und legt
dem designierten Vorsitzenden und der Gruppe nahe, ihre
Aufgaben im Einklang mit dem für das Jahr 2004 erteilten
Auftrag durchzuführen, mit dem Ziel, zur Vorlage an die Ta-
gung der Vertragsstaaten am 18. und 19. November 2004 ge-
eignete Empfehlungen über Minen, die keine Antipersonen-
minen sind, auszuarbeiten, und über die Arbeit im Hinblick
auf die Einhaltung sowie über die Anwendung der bestehen-
den Grundsätze des humanitären Völkerrechts und mögliche
Präventivmaßnahmen im Zusammenhang mit explosiven
Kampfmittelrückständen Bericht zu erstatten;

8. weist hin auf den auf der zweiten Konferenz der Ver-
tragsstaaten zur Überprüfung des Übereinkommens über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder
unterschiedslos wirken können, gefassten Beschluss, späte-
stens im Jahr 2006 eine weitere Konferenz einzuberufen, de-
ren Vorbereitungstagungen erforderlichenfalls bereits im Jahr
2005 beginnen sollen249, und ersucht um die Behandlung die-
ser Frage auf der Tagung der Vertragsstaaten am 18. und
19. November 2004;

9. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter-
stützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurz-
protokolle, für die Tagung der Vertragsstaaten am 18. und
19. November 2004 sowie für die mögliche Weiterführung
der Arbeit nach der Tagung zur Verfügung zu stellen, sofern
die Vertragsstaaten dies für angebracht halten;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner Ei-
genschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der dazu-
gehörigen Protokolle die Generalversammlung auch weiter-
hin regelmäßig auf elektronischem Wege über Ratifikationen
und Annahmen des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle beziehungsweise Beitritte zu denselben zu unter-
richten;

11. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder
unterschiedslos wirken können" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

250 Siehe CCW/MSP/2003/3, Anhang II.
251 Ebd., Ziffer 26 und Anhang III.
252 Ebd., Ziffer 27 und Anhang IV. 253 Ebd., Ziffer 28.




